
 Schützenverein Pudripp 

und Umgebung gegr. 1912 e.V. 

 

 
 

Beförderungs-Richtlinien 

 
Die folgenden Richtlinien wurden heute vom Vorstand einstimmig beschlossen und ersetzen die 

Beförderungsrichtlinien vom 20.04.1999: 

Teilnehmer: U. Burmeister, B. Köpke, J. Vollmer, W. Gehr, M. Korallus, A. Gaida 
 
1. Regelbeförderung erfolgt x Jahre nach Vereinsbeitritt als volljähriges Mitglied (Stichtag 31.05.): 

 

    X = nach  2 Jahren -> Oberschütze, 3 J. -> Unteroffizier, 7 J. -> Feldwebel, 

 nach 12 Jahren -> Oberfeldwebel, 17 J. -> Leutnant, 25 J. -> Oberleutnant, 

 nach 30 Jahren -> Hauptmann,  35 J. -> Major 42 J. -> Oberstleutnant  

 nach 49 Jahren -> Oberst, 55 J. -> General 

 

2. Außerordentliche Beförderungen aufgrund besonderer Leistungen (z.B. großes Engagement) 

    bedürfen eines einstimmigen Beschlusses des Vorstands. 

 

3. Der König wird ein Jahr nach seinem Königsjahr zusätzlich um 1 Dienstgrad höher befördert, 

    mindestens zum Feldwebel. 

 

4. Vorstandsmitglieder werden nach erstmaliger Wahl in den Vorstand und anschließend alle 8 

    Jahre bei fortdauernder Vorstandsarbeit zusätzlich um 1 Dienstgrad höher befördert, mindestens 

    zum Feldwebel, und sie erhalten während ihrer Mitgliedschaft im Vorstand goldene Schulterstücke 

 

5. Jubilare werden nach 10 Jahre mit einem Orden ausgezeichnet. 

    Alle weiteren Ehrungen (15, 25, 40, 50, 60, 70, 75) werden durch den KSV ausgesprochen 
 

Zernien, 18.03.2016 

 

Schütze: 

 
Oberschütze: 
+ 1 Stern 
 

Unteroffizier: 

 
Feldwebel: 
+ 1 Stern 
Oberfeldwebel: 
+ 2 Sterne 
 

Leutnant: 

 
Oberleutnant: 
+ 1 Stern 
Hauptmann: 
+ 2 Sterne 
 

Major: 

 
Oberstleutnant: 
+ 1 Stern 
Oberst: 
+ 2 Sterne 
 

General: 

 
 

 


